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Sas lufitellen «an Sautcglementen |iir
Mcin|tâîitij(l)c unb limMidie «erpltaijfc.
(SSoit 31. SH a ru f e tj e r, 3lrd). ©emeiubebaumeifter, .£> e ri 8 au.)

(gottfe^ung uttb @d)Iufi.)

SiS anßln îamen nur Sorfcßriften allgemeiner 2lrt
In Setracßt, fo baß ber eigentliche Sau felbft sur Se*
ßanbtung gelangt, b. bv eS folgen nun bte aSorfcfjriften
bauptfäcßltcß bautecßntfher Zatur. So ift oor allem bte
©ebäubeböße feftplegen, fofern bte besügltcßen Zlaße
ntdjt bereits tn etnem oorßanbenen SebauungSplane feft*
gelegt ftnb, benn btefe fpöße fann natürltcß nidEjt burcß*
meg btefelbe fein, oft nidjt einmal an ein unb berfelben
©traße. 3" ftäbtifcßen Saureglementen roitb nun fpejtell
in btefer jpinftcßt feßr otel gefünftelt, eS mag bteS oiel*
leicht ba unb bort angebracht erfcßetnen, both follte man
auch f)ter nicht aQp ftrenge ^Richtlinien aufftellen. 3h
fehe in unfetem galt baoon ab, bie |>öbe audj für-Zücf*
gebäube p befitmmen, ba bies für lletne Setßältniffe
roohl roeniger in Stage Eommt, bocß follte bas tinter*
bauS felnenfaflS ba§ SorberßauS überragen, noch bte
4:5« Stnie nom SorberßauS überfchretten bürfen. Oft
mitb bie £öbe enljprecßenb ber ©traßenbreite oorge*
fchrieben, baS SZapimum auf 18—20 m feftgefeßt. Um
aber auch in ber fpotipntale langroetlige glühten p
oerßüten, follte bte £öße nicht p genau präjifiert, fonbern
ntelmehr gefagt roetben, es bürfen ba jmei ©tocfroerle,
bort bret ober oter ©tocîroetïe erfteßt roerben; buret)
bie oerfchtebene ©tocfroerfSböbe ruirb bann in ben fjaupt*
geftmfen etne tntereffante Slnie berDorgebracßt. ©runb--
faßlich fann feftgefteßt roerben, baß bie große bte ©traßen*
breite nicht überfietgen follte, immerhin Hann unb follte
fich bie Seßörbe noch im befonberen baS ERecht maßten,
SJlhttmal» unb SJlojcttnalhohen befitmmen ju bürfen, ba
S. öffentliche ©ebäube eine SluSnaßme bilben bürfen.

2lucß bie dauern, bejro. bte £rag= unb ©chetberoänbe
finb näher p umfchrelben. 3m ©egenfaß p ben ©täbten
vtnb auf bem Sanbe ober auch in größeren Drtfcßaften
fogenannte Ziegelbauten geftattet unb älußettroänbe mit
15 cm, 3nnenroanbe mit 12 cm fefigtfeßt. Set gefcßloß
fener Sauroetfe finb maffioe Sranbmauern p erfteßen,
bte im Sacßboben noch mlnbefierS 25 cm ftarl fein
möffert unb nach unten bureß je jroet ©toefroerfe mit
ben befannten ÜJtauermaßen p oerftärfen finb. ®tefe
Ziegelbauten foßten aber pm mtnbeften mit ©teinen

auSgertegelt roetben, Çoîpbfâfle ftnb p biefem 3u>ecf

roenigftenS in ber Drtfcßaft felbft nicht p geftatten. ®te
Keßetmauern finb natürlich ebenfaßS maffio p oerlangen,
p>ar etne felbftoetftänblicße Sorfcßnft, boch lönnte troß=
bem jemanb auf ben ©ebanlen lommen, btcfelben auS
Ziegel auSpfüßren. Set geuerfteßen unb Kamlnsügen
ift befonbere Sorftcßt am ißlaße. ®aS Çoljroetl foßte
mlnbeftens 15—20 cm oom Kamin entfernt unb £erbe,
Defen ufro. genügenb ifoliert fein. ®te oft p finbenbe
Sorfcßrift, baff Salfenföpfe nidßt in bte Sranbmauer
eingefügt roetben bürfen, entfpringt su ängftlichen @e=

hüte fieß Sorfcßriften aufsufteßen, nur auS
bem ©runbe, mehrere Seiten bamit sufammenfehretben
SU fönnen, etn eingemauerter Saiïenïopf lommt über*
ßaupt nießt ober bann nur feßr feßroet tn Sranb, ba
ber Suftsutritt ein oiel su geringer ift. ©ine ähnliche
Seftimmung habe ich bereits etngangS ermähnt, nämlich,
baff bte Sranbmauern nicht über baS ®acß hinausragen
muffen, btefe ift ebenfo unnötig rote bte erftgenannte, eê

genügt ooßfiänbig, roenn bas SZauerroerï bis unter bte
3iegel reicht. Zian batf nicht annehmen, baß folcße 3lr=
tifel etroa untergeorbneter Zatur feien, im ©egenteil,
gerabe aus ihnen entfpringt bte Statfacße, baff ^aßtsehnte
lang bie ©tnßett ber ®orf* unb ©täbtebilber gejtört

roorben ftnb. @S bürften heute noch befonberS tn ftäbtt*
feßen Zeglementen »tele Sorfcßriften btefer 3lrt roegge=

laffen roerben, oßne baff baS ©anse barunter ©cßaben

nehmen roürbe. ®aS charalteriftifcße Setfptel foteßer un=

überlegter Sorfdhriften hat bte ©tabt Stuttgart aufsu=

roetfen, roo burch etne unglüctltcße Seftimmung, bte ®e>

bäubet)5^c betteffenb, ba§ flange ©tabtbilb auf ya^ï«
hunberte hinaus oerborben, aßerbingS heute bereits roleber

otel gut gemaeßt roorben ift. 3n bebauern ift tm aßge=

meinen nur, ba§ folcße Zeglemente gerabe
^

in jener

ißertobe tn Kraft roaren, roo bie regfie Sautätiglett sn

oerseteßnen roar, in ben gaßren beS großen 3luffdhroungS

nah 1870.
®aS ©pricßtöort: roaS bem einen reeßt ift, ift bem

anbern bißtg, foßte tn ber Saulunft, oor aßem aber tn
ber ©täbtebaulunft feine ©ültigfett haben, ba bte 3ln=

roenbung überaß beSfelben ZecßteS bem Künftler S" feß«

bte £änbe blnbet, eS gilt bteS gans fpesteß bei ber

gefilegung oon bie Saulinie überragenber Sauteile. ®a
nun leiber btefer gbealtSmuS hauptfäißttö) bei bem

§äufetbeftßenben ißublifum feinen "Unflang finbet, fo
ftnb bie bteSbesügltcßen Irtifel feßr oorfidßtig absufaffen,
um roenigftenS bie Strenge beS ©efeßeS nießt S" feßr
an ben ffäuferfronten ßerauSfcfen su fönnen. 2ßo bte

Sauflucßt mit ber îrottoirlinte sufammenfäßt, fönnen
auf bem ©runb fteßenbe Sorbauten letber rooßf faum
geftattet roerben, ba natürlich bann jeberntann oon biefem
Zecfjt ©ebraueß mähen roürbe, roaS roleberum oerßütet
roetben muß. @s fommt noh feßs aft oor, baff folcße
Sorbauten rote treppen ufro. bereits oor fplrafttretung
beS ZeglemeneS befteßen unb btefe foßen gefeßüßt unb
ber ülufbau roteber genehmigt roerben. ©S ift eine blofje
©tnbilbung, su glauben, baft biefe Sauten ben Serfeßr
ßtnbern foßen, letber mußten beSroegen fhou ßieie ßifto=

rifh berühmte ®enfmäler ber Saufunft niebergelegt
roerben. ®te 2tuslabungen ber ©rfer, bte natürlth etne

beftimmte ^>öße über bem $rottoir einsußalten haben,
foßten ntht S" feßr befhnitten roerben, benn rositauS=
labenbe ©rfer fönnen baS ©traßenbifb ungemetn beleben,
ohne bem Serfeßr in SÜBirfficßfeit ßtnberlth su fein. ®afj
etn Sorhau, bireft an ber ©rense angebraht, für ben
Zacßbarn läflig fein muß, ift felbftoerftanblth, etn ge=
nügenb großer Ibftanb ift ßter alfo unbebtngt am fßlaße
ber mtnbeftenS ber SluSlabung beS genannten SorbaueS
gleihfommen foßte. Slucß bürfen auS fethtoerftänbfthen
©rünben folhe Sorbauten rote ©rfer, Salfone ufro. tn
ber Zegef meßt bie ganse grout etnneßmen unb finb rote
Abließ, auf etn drittel ber gaffabenbreite su befeßränfen.
Slßsu bureaufratifcß ift aueß ntht auf bte ©inßaltung
ber Saulinie su bringen, fo baß elnsetne Slrcßitefturteile
noh barüber ßtnauSrager. bürfen, natürlth auh ßter
unter ©inßaltung befiimmter Zlaße. ffterßer geßören
auh bie girmenfcßtlber, beten Ülnbrlngung mögltcßft
etngefhränft roerben foßte, roenigftenS fo lange, als ba§
Kunftgeroerbe ntht su Zate gesogen roirb. 3n otelen
©egenben ftnb ©htnbelfhirme üblich, bie subem immer
meßr unb mehr roiebet su ©ßren gesogen roerben. 2lucß
ßter ßahen su roettgeßenbe feuerpolisetlicße Sorfhïiften su
falfcßer Slnroenbung gefüßrt unb bie bobenftänbige Sau»
roeife oerunftaltet. Sor aßem müffen auh Sorfprünge
unb Sorbäcßtetn mit ©hittbeln abgebeeft roerben bürfen,
benn Slecßbebecfungen fönnen bte SBirfung beS ©htnbeb
fhirtneS feßr beeinträchtigen.

lügemetn ift bie Sorfhrift, baß ®äher mit aner=
fannt feiterfefiem Ztaterial einsubeefen ftnb, präsifer
fann btefe Sorfcßiift rooßl fanm gefaßt roerben. @S muß
bem 5ßrioaien überlaffeu bleiben, ba§ Zihtige su ßnben,
auf feinen gaß batf aber etne SZufterfarte entfteßen, fo
baß ntht aufeinander ober gar am felben ®acße aße

möglichen ©InbecfungSmaterialien su ßnben ftnb. 2Ber
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Nas AGellen »an Bameglemenlen siir

UeinWdtische md ländliche Verhältnisse.
(Von A. R a m seyer, Arch. Gemeindebaumeister, Heris a u.)

(Fortsetzung und Schluß.)

Bis anhtn kamen nur Vorschriften allgemeiner Art
in Betracht, so daß der eigentliche Bau selbst zur Be-
Handlung gelangt, d. h., es folgen nun die Vorschriften
hauptsächlich bautechnischer Natur. So ist vor allem die
Gebäudehöhe festzulegen, sofern die bezüglichen Maße
nicht bereits in einem vorhandenen Bebauungsplane fest-
gelegt sind, denn diese Höhe kann natürlich nicht durch-
weg dieselbe sein, oft nicht einmal an ein und derselben
Straße. In städtischen Baureglementen wird nun speziell
in dieser Hinsicht sehr viel gekünstelt, es mag dies viel-
leicht da und dort angebracht erscheinen, doch sollte man
auch hier nicht allzu strenge Richtlinien aufstellen. Ich
sehe in unserem Fall davon ab, die Höhe auch für Rück-
gebäude zu bestimmen, da dies für kleine Verhältnisfe
wohl weniger in Frage kommt, doch sollte das Hinter-
Haus keinenfalls das Vorderhaus überragen, noch die
45« Linie vom Vorderhaus überschreiten dürfen. Oft
wird die Höhe entsprechend der Straßenbreite vorge-
schrieben, das Maximum auf 18—20 m festgesetzt. Um
aber auch in der Horizontale langweilige Fluchten zu
verhüten, sollte die Höhe nicht zu genau präzisiert, sondern
vielmehr gesagt werden, es dürfen da zwei Stockwerke,
dort drei oder vier Stockwerke erstellt werden; durch
die verschiedene Stockwerkshöhe wird dann in den Haupt-
gesimsen eine interessante Linie hervorgebracht. Grund-
sätzlich kann festgestellt werden, daß die Höhe die Straßen-
breite nicht übersteigen sollte, immerhin kann und sollte
sich die Behörde noch im besonderen das Recht wahren.
Minimal- und Moximalhohen bestimmen zu dürfen, da

z. B. öffentliche Gebäude eine Ausnahme bilden dürfen.
Auch die Mauern, bezw. die Trag- und Scheidewände

sind näher zu umschreiben. Im Gegensatz zu den Städten
find auf dem Lande oder auch in größeren Ortschaften
sogenannte Rtegelbauten gestattet und Außenwände mit
15 em. Innenwände mit 12 em festgesetzt. Bei geschlos-
sener Bauweise sind massive Brandmauern zu erstellen,
die im Dachboden noch mindestens 25 em stark sein

müssen und nach unten durch je zwei Stockwerke mit
den bekannten Mauermaßen zu verstärken sind. Diese

Riegelbauten sollten aber zum mindesten mit Steinen
ausgeriegelt werden, Holzabsälle sind zu diesem Zweck

wenigstens in der Ortschaft selbst nicht zu gestatten. Die
Kellermauern sind natürlich ebenfalls massiv zu verlangen,
zwar eine selbstverständliche Vorschrift, doch könnte trotz-
dem jemand auf den Gedanken kommen, dieselben aus
Riegel auszuführen. Bei Feuerstellen und Kaminzügen
ist besondere Vorsicht am Platze. Das Holzwerk sollte
mindestens 15—20 em vom Kamin entfernt und Herde,
Oefen usw. genügend isoliert sein. Die oft zu findende
Vorschrift, daß Balkenköpfe nicht in die Brandmauer
eingefügt werden dürfen, entspringt zu ängstlichen Ge-
àtern. Man hüte sich Vorschriften aufzustellen, nur aus
dem Grunde, mehrere Seiten damit zusammenschreiben
zu können, ein eingemauerter Balkenkopf kommt über-
Haupt nicht oder dann nur sehr schwer in Brand, da
der Luftzutritt ein viel zu geringer ist. Eine ähnliche
Bestimmung habe ich bereits eingangs erwähnt, nämlich,
daß die Brandmauern nicht über das Dach hinausragen
müssen, diese ist ebenso unnötig wie die erstgenannte, es
genügt vollständig, wenn das Mauerwerk bis unter die
Ziegel reicht. Man darf nicht annehmen, daß solche Ar-
tikel etwa untergeordneter Natur seien, im Gegenteil,
gerade aus ihnen entspringt die Tatsache, daß Jahrzehnte
lang die Einheit der Dorf- und Städtebilder gestört

worden sind. Es dürften heute noch besonders in städtr-

schen Reglementen viele Vorschriften dieser Art wegge-

lassen werden, ohne daß das Ganze darunter Schaden

nehmen würde. Das charakteristische Beispiel solcher un-

überlegter Vorschriften hat die Stadt Stuttgart aufzu-

weisen, wo durch eine unglückliche Bestimmung, die Ge-

bäudehöhe betreffend, das ganze Stadtbild auf Jahr-
Hunderte hinaus verdorben, allerdings heute bereits wieder

viel gut gemacht worden ist. Zu bedauern ist nn allge-

meinen nur, daß solche Réglemente gerade in jener

Periode in Kraft waren, wo die regste Bautätigkeit zu

verzeichnen war, in den Jahren des großen Aufschwungs
nach 1870.

Das Sprichwort: was dem einen recht ist. ist dem

andern billig, sollte in der Baukunst, vor allem aber in
der Städtebaukunst keine Gültigkeit haben, da die An-

Wendung überall desselben Rechtes dem Künstler zu sehr

die Hände bindet, es gilt dies ganz speziell bei der

Festlegung von die Baulinie überragender Bauteile. Da
nun leider dieser Idealismus hauptsächlich bei dem

Häuserbesitzenden Publikum keinen Anklang findet, so

sind die diesbezüglichen Artikel sehr vorsichtig abzufassen,
um wenigstens die Strenge des Gesetzes nicht zu sehr

an den Häuserfronten herauslesen zu können. Wo die

Bauflucht mit der Trottoirlinie zusammenfällt, können

auf dem Grund stehende Vorbauten leider wohl kaum
gestattet werden, da natürlich dann jedermann von diesem

Recht Gebrauch machen würde, was wiederum verhütet
werden muß. Es kommt noch sehr oft vor, daß solche

Vorbauten wie Treppen usw. bereits vor Jnkrafitretung
des Reglemenes bestehen und diese sollen geschützt und
der Aufbau wieder genehmigt werden. Es ist eine bloße
Einbildung, zu glauben, daß diese Bauten den Verkehr
hindern sollen, leider mußten deswegen schor, viele histo-
risch berühmte Denkmäler der Baukunst niedergelegt
werden. Die Ausladungen der Erker, die natürlich eine

bestimmte Höhe über dem Trottoir einzuhalten haben,
sollten nicht zu sehr beschnitten werden, denn weitaus-
ladende Erker können das Straßenbild ungemein beleben,
ohne dem Verkehr in Wirklichkeit hinderlich zu sein. Daß
ein Vorbau, direkt an der Grenze angebracht, für den
Nachbarn lästig sein muß, ist selbstverständlich, ein ge-
nügend großer Abstand ist hier also unbedingt am Platze
der mindestens der Ausladung des genannten Vorbaues
gleichkommen sollte. Auch dürfen aus leichtverständlichen
Gründen solche Vorbauten wie Erker, Balköne usw. in
der Regel nicht die ganze Front einnehmen und sind wie
üblich, auf ein Drittel der Fasfadenbreite zu beschränken.
Allzu bureaukratisch ist auch nicht auf die Einhaltung
der Baulinie zu dringen, so daß einzelne Architekturteile
noch darüber hinausragen dürfen, natürlich auch hier
unter Einhaltung bestimmter Maße. Hierher gehören
auch die Firmenschilder, deren Anbringung möglichst
eingeschränkt werden sollte, wenigstens so lange, als das
Kunstgewerbe nicht zu Rate gezogen wird. In vielen
Gegenden sind Schindelschirme üblich, die zudem immer
mehr und mehr wieder zu Ehren gezogen werden. Auch
hier haben zu weitgehende feuerpolizeiliche Vorschriften zu
falscher Anwendung geführt und die bodenständige Bau-
weise verunstaltet. Vor allem müssen auch Vorsprünge
und Vordächlein mit Schindeln abgedeckt werden dürfen,
denn Blechbedeckungen können die Wirkung des Schindel-
schirmes sehr beeinträchtigen.

Allgemein ist die Vorschrift, daß Dächer mit aner-
kannt feuerfestem Material einzudecken sind, präziser
kann diese Vorschrift wohl kaum gefaßt werden. Es muß
dem Privaten überlassen bleiben, das Richtige zu finden,
auf keinen Fall darf aber eine Musterkarte entstehen, so

daß nicht aufeinander oder gar am selben Dache alle
möglichen Eindeckungsmaterialien zu finden sind. Wer



382 3Haftr. fchtoeij. Çanbto Bettung („UieifterMatt") ytr. 32

fich ein etnßeitltdßeS SBilb oor 3lugen führen reiß, befudße
baS Straßburgermünßer, bie ©ädßer bilben bort oon
biefer Röße gefeßen, ißrer ©Inlett wegen beinahe eine
einzige Slädße.

©dßneefanggitter fcnb nur in oetfeßrSrelcben ©trafen
Zu oerlaugen, unb ba nur an großen ©adßßädßen, an
ïletneren ©rferbäcßetn ufro. ift biefe ©inridßtung meßt

nur unnötig, fonbern auch bireît oerunfialtenb.
©te ©reppenbreite ift mit 90 cm im 3Rtnimum $u

beftimmen, bei ößentlicßen ©ebäuben foH bie Beßörbe
befugt fein, befonbere Borfdßriften zu madden. Bemerît
fei an biefer ©teile, baff etdßene ©reppen ebenfo feuer*
ftcßer mie ©ranittreppen ftnb, ba ber ©tetn in ber Riße
leidet fpringt, roäßrenb ßarte Rolltreppen nodj lange
begehbar bleiben. ©reppenßäufer ftnb bireît zu beleuchten.

®en Kaminen unb geuerfieüen ftnb ebenfalls etnige
Borfdßriften ju roibmen, bamit bie SOBanbßärfen nicht zu
fchmach angenommen toetben unb baff aßeS Konßrut*
lionâ^oïg genügenb oom Kaminzug entfernt bletbt. 2Bo
befonbere Seuerpolizeiorbnwtgen nicht befielen, ftnb Bor*
fchriften für bie 3lufberoaßrung oon fßetrol unb anbern
feuergefährlichen ©toffen aufzunehmen unb gröffere Duan-
titäten bürfen oßneßtn in Räufern nicht gelagert unb
Zubern nicht in gewöhnlichen Kellern untergebracht roerben.

Borfdßriften über gefunbßeltltdße SSer^ältniffe, etne

befonbers mid^tige Abteilung ber fpejicllen Borfdßriften.
©iefen Befiimmungen, bie beinahe fchon überall oertreten
ftnb, ßat man es zu oerbanîen, baß SnfeïtionSfranîheiien
jur großen Seltenheit getoorben ßnb, roaS bie gegen*
roärtig in biefer Beziehung gefaßrooße Seit befonberS
îlar oor Slugen führt, ©ie Bagißenfdßlupfroinfel roerben
burch ©rlaß oon bieSbezüglidßen Borfdßriften nach unb
nach ganj oerfdhroinben. @§ ift beëïjaïb wichtig, baß bei
[Reu* unb Ilmbauten bem Sicht* unb Suftzutritt nicht baS

gerlngfie Rhtbetnis in Den 2Beg gelegt wirb, rooju fidh
ber in ber ©rmibrißlöfung unerfahrene ©edßnlfer leicht

oerleiten läßt, fofern ihm burch einfdßlägige Slrtifel nicht
bie Ränbe gebunben ftnb. ©o müffen nicht nur, rote

bereits ermähnt, bie ©reppenßäufer, fonbern alle Seile
beS RaufeS bireît beleuchtet fein. ©le früher fo beliebten

Sllîofen ftnb ftreng zu oerbieten, ©ine tnbirefte Beleudß*

tung ber Slborte ift angängig, fofern btefelben gut oen*
titiert roerben îônnen unb SBBaffetfpülung oorgefeßen
ift. ®ie Slbortoerßältntffe ftnb mit befonberer ©orgfalt
ZU beßanbeln, für jebe SBoßnmtg ift ein befonberer 3lbort
ZU oerlangen, bei äßirtfdßaften ftnb getrennte Slborte für
beibe ©eßhlecßter in genügenber Saßl oorzufdhreiben.
©benfo mit einem befonberen Sugang ein genügenb
großer pffoirrautn. Rölzerne unb blecherne Slbfaßroßre
finb unfiattßaft, auch ^ie ©teingutpiffoirrtnnen foßten
nicht genehmigt roerben, ba Delpiffoir oorzuzteßen finb.
@S barf für biefe SroedEe fdßon etwas ftrenge oorgegan*
gen roerben, roenn ber Bauherr bamit audß meßt belaftet
roirb, fReinlldßEett madßi fidß immer bezahlt, ©te unter
bem [Rauten „Fosses-Maurass" in ben Ranbel îomrnen*
ben Klärfeffel letften befonberS auf bem Sanbe gute
©tenfie unb îônnen in ßpgienifdßer Beziehung oßne feg*
lidße Bebenten genehmigt roerben. ©trenge Borfcßriften
foßen für bie ©ruhen befteßen. 9Bo îetne Schwemm*
îanaltfation befteßt, finb bie ©ruhen mit ©ußbecfeln mit
©erucißoerfdßluß abzubecEen, bie ©ruhen felbft foßen ganz
außerhalb beS ©ebäubes zu fteßen îomrnen unb oon ben
übrigen SRauern ifoliert fein, Bei Söafferfpülung finb
bte ©ruhen zweiteilig als fogenannte Klärgruben auSzu*
füßren, unb too bie obengenannte ©cßroemmfanaltfation

^®ut Slbfluß ein lieberlauf anzubringen,
©te ©ruhen foßen möglidßft groß fein unb nicht weniger

Qnßalt ßaben, bte ©röße ßat zubern ber
ätnjaßl ber angefdßloffenen KlofettS zu entfpredßen.
Borfdßriften biefer 3lrt foßten, roo bleS als notwenbig

eradßtet roirb, audß auf bereits befießenbe 3lnlagen 3ln*
roenbung finben bürfen, bamit baS geftedfte 3^1 überaß
rafdß erreicht roerben fann. URiftgruben bei fßferbeftäflen
ftnb ebenfafls mögltchft mit etfernen ©ect'eht abzubecEen.

3lße [Räume, bte berooßnt roerben, unb audß fonft
Zum 3lufentßalt bienen, ßaben ben 3lnforberungen ber
©efunbßeltSpflege zu entfpredßen, müffen genügenb groß,
ßeß, luftig unb gut zugänglich fein. [Räume, beren guß*
hoben tiefer als baS anftoßenbe ©erraln liegt, bürfen
nidßt zu SSBoßnzroecEen oerroenbet roerben. Seber SEBoßn*

räum foßte mtnbeftenS 50 cm über bem ©rbboben liegen.
3leßnlich ßaben audß bte Borfdßriften zu lauten, roenn
baS ©ebäube an eine fteile Böfdßung angelehnt roerben
muß, roo bie äßoßnräume audß feltltdß genügenb zu
ifolierett ftnb. lieber bie Simmerßöße felbft habe idß
bereits erroäßnt, baß baS SRtnimum auf 2,40 m feft*
gefeßt roerben foßte, mit 3luSnaßme oon 58auetnßäufern,
roo man, roenn bieS in ber betreffenben ©egenb üblidß
ift, bis auf 2,10 m gehen barf. 3" ben metften 33au*
reglementen ift bie ©runbfläßje eines SintmerS im 9Jllm=
mum auf 8 m^ feftgelegt, bei abgefdßrägten ©acßzimmern
barf nur etne beftimmte fflädße in Berechnung gezogen
roerben, z. S3, berjenige ©eil, roelcßer nodß etne Röße
oort 1,20 m aufroeifen îann. pür SDBirtfdßaften ift baS

Rößenmtnimum entfpredßenb Rö^er anzufeßen, baSfelbe
ßängt zubem mit ber gläcße felbft zufammen, für je 5
ober 10 m® Bobenßädße ftnb z«îa 10 cm meßr Röße
Zu forbern. 3n btefen Soîalen ßnb zubem nodß Bentila*
tionSoorridßtungen zu oerlangen, gür Jabrifräume finb
befonbere Borf^riften ntdßt notroenbig, ba bte gabriî*
îommiffion baS Baugefucß felbft zu prüfen ßat. 3ludß
bte Kellerräume ftnb nidßt reglementarifdß zu bimenfio*
nieren.

aßoßngebäube foßen nidßt oor Slblauf oon 2 72
Sütonaten na«h ^ettigfteUung be§ SRoßbaueS bezogen
roerben bürfen, wobei bann genau feßgefeßt werben
muß, roaS unter „Stoßbau" zu oerßeßen ift.

Suleßt finb nodß einige Borfdßriften über bte Unfaß*
oerßütung roäßrenb ber ©rridßtung ber Bauten in baS

[Reglement aufzunehmen. ©0 müffen bie Baußeßen ge>

nügenb abgefcßloffen unb nadßts ebenfo beleudßtet roerben.
©te ©erüfte ftnb folib unb funßgerecßt aufzußeßen unb
ber Unternehmer für Unfäße felbß oerantroortlt^ zu
machen. Qn aßen ©tagen itnb ©elänber, forote guß=
bretter anzubringen, febodß nidßt bei SRalergerüßen, ba
btcfe nur ßtnberlidß ftnb unb bem ïïrbeiter baS ©efüßl
ber Sicherheit neßmen. Bei jebem [Reubau ßat für bte

etße Beßanblung oon Unfäßen ba§ nötige Berbanb* unb
©anitätSmaterial oorßanben zu fein.

©dßlußbeßimmungen : 3" jebem ©efeß biefer 3lrt
iß ber Bauenbe über ben 2Beg beS BefdßroerDeoerfaßrenS
aufzuîlâren; roo etne befonbere ©ubîommiffion (Bau*
îommiffion) befteßt, iß bte nädßße Snßanz ber ©emeinbe*
rat unb bie leßte bte [Regterung. 3ludß ift bie Befdßroerbe*
Zett zu befrißen, meißenS auf 10—14 ©age.

©te Baufontroße burcß bie Beßörben befrett bie
Unternehmer unb ben Bauherrn ntcßt oon ber Berant*
roortlidßfett, ebenforoenig bie 3luSrebe ber UnfenntntS ber
©efeße. ©te Beßörbe foß zu bem Berlangen beredßtigt
fein, nidßt nadß Borfdßrift erßeflte Bauteile eoentueß
felbß unter Koßenfolge abänbern zu laffen. Ueber bie

©trafbeßimmungen, bie einem [Reglement erß einen be*

ßimmten äßert geben, ßabe icß midß bereits auSgelaffen,
in otelen Säßen îann baS betreßenbe îantonate ©traf*
gefeß in 3lnroenbung gebradßt roerben.

@tn neu aufgefteflteS Baugefeß ßnbet erft auf [Reu*
unb größere Umbauten 3lnroenbung, fofern nidßt etnzelne
Slrtiîel aucß für beßeßenbe ©tnridßtungen, z- S3, fanitärer
3lrt, fdßon in Kraft gefeßt roerben wollen, roaS befonberS
für fdßledßte 3lbortoerßältntffe projiziert roirb.
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sich ein einheitliches Bild vor Augen führen will, besuche
das Straßburgermünster, die Dächer bilden dort von
dieser Höhe gesehen, ihrer Einheit wegen beinahe eine

einzige Fläche.
Schneefanggitter sind nur in verkehrsreichen Straßen

zu verlangen, und da nur an großen Dachflächen, an
kleineren Erkerdächern usw. ist diese Einrichtung nicht
nur unnötig, sondern auch direkt verunstaltend.

Die Treppenbreite ist mit 90 em im Minimum zu
bestimmen, bei öffentlichen Gebäuden soll die Behörde
befugt sein, besondere Vorschriften zu machen. Bemerkt
sei an dieser Stelle, daß eichene Treppen ebenso feuer-
sicher wie Granittrcppen sind, da der Stein in der Hitze
leicht springt, während harte Holztreppen noch lange
begehbar bleiben. Treppenhäuser sind direkt zu beleuchten.

Den Kaminen und Feuerstellen sind ebenfalls einige
Vorschriften zu widmen, damit die Wandstärken nicht zu
schwach angenommen werden und daß alles Konstruk-
tionsholz genügend vom Kaminzug entfernt bleibt. Wo
besondere Feuerpolizeiordnungen nicht bestehen, sind Vor-
schriften für die Aufbewahrung von Petrol und andern
feuergefährlichen Stoffen aufzunehmen und größere Quan-
titäten dürfen ohnehin in Häusern nicht gelagert und
zudem nicht in gewöhnlichen Kellern untergebracht werden.

Vorschriften über gesundheitliche Verhältnisse, eine

besonders wichtige Abteilung der speziellen Vorschriften.
Diesen Bestimmungen, die beinahe schon überall vertreten
sind, hat man es zu verdanken, daß Infektionskrankheiten
zur großen Seltenheit geworden sind, was die gegen-
wärtig in dieser Beziehung gefahrvolle Zeit besonders
klar vor Augen führt. Die Bazillenschlupfwinkel werden
durch Erlaß von diesbezüglichen Vorschriften nach und
nach ganz verschwinden. Es ist deshalb wichtig, daß bei
Neu- und Umbauten dem Licht- und Luftzutritt nicht das
geringste Hindernis in den Weg gelegt wird, wozu sich

der in der Grundrißlösung unerfahrene Techniker leicht
verleiten läßt, sofern ihm durch einschlägige Artikel nicht
die Hände gebunden sind. So müssen nicht nur, wie
bereits erwähnt, die Treppenhäuser, sondern alle Teile
des Hauses direkt beleuchtet sein. Die früher so beliebten

Alkofen sind streng zu verbieten. Eine indirekte Beleuch-
tung der Aborte ist angängig, sofern dieselben gut ven-
Liliert werden können und Wasserspülung vorgesehen
ist. Die Abortverhältniffe sind mit besonderer Sorgfalt
zu behandeln, für jede Wohnung ist ein besonderer Abort
zu verlangen, bei Wirtschaften sind getrennte Aborte für
beide Geschlechter in genügender Zahl vorzuschreiben.
Ebenso mit einem besonderen Zugang ein genügend
großer Piffoirraum. Hölzerne und blecherne Abfallrohre
sind unstatthaft, auch die Steingutpiffoirrtnnen sollten
nicht genehmigt werden, da Oelpiffoir vorzuziehen sind.
Es darf für diese Zwecke schon etwas strenge vorgegan-
gen werden, wenn der Bauherr damit auch mehr belastet
wird, Reinlichkeit macht sich immer bezahlt. Die unter
dem Namen ,,^os8ss-Nunru8s" in den Handel kommen-
den Klärkesfel leisten besonders auf dem Lande gute
Dienste und können in hygienischer Beziehung ohne jeg-
liche Bedenken genehmigt werden. Strenge Vorschriften
sollen für die Gruben bestehen. Wo keine Schwemm-
kanalisation besteht, sind die Gruben mit Gußdeckeln mit
Geruchverschluß abzudecken, die Gruben selbst sollen ganz
außerhalb des Gebäudes zu stehen kommen und von den
übrigen Mauern isoliert sein Bei Wasserspülung sind
die Gruben zweiteilig als sogenannte Klärgruben auszu-
führen, und wo die obengenannte Schwemmkanalisation
A", ist vor dem Abfluß ein Ueberlauf anzubringen.
Die Gruben sollen möglichst groß sein und nicht weniger

«
2 "1° Inhalt haben, die Größe hat zudem der

Anzahl der angeschlossenen Klosetts zu entsprechen.
Vorschriften dieser Art sollten, wo dies als notwendig

erachtet wird, auch auf bereits bestehende Anlagen An-
wendung finden dürfen, damit das gesteckte Ziel überall
rasch erreicht werden kann. Mistgruben bei Pferdeställen
sind ebenfalls möglichst mit eisernen Deckeln abzudecken.

Alle Räume, die bewohnt werden, und auch sonst
zum Aufenthalt dienen, haben den Anforderungen der
Gesundheitspflege zu entsprechen, müssen genügend groß,
hell, luftig und gut zugänglich sein. Räume, deren Fuß-
boden tiefer als das anstoßende Terrain liegt, dürfen
nicht zu Wohnzwecken verwendet werden. Jeder Wohn-
räum sollte mindestens 50 ein über dem Erdboden liegen.
Aehnlich haben auch die Vorschriften zu lauten, wenn
das Gebäude an eine steile Böschung angelehnt werden
muß, wo die Wohnräume auch seitlich genügend zu
isolieren sind. Ueber die Zimmerhöhe selbst habe ich
bereits erwähnt, daß das Minimum auf 2,40 m fest-
gesetzt werden sollte, mit Ausnahme von Bauernhäusern,
wo man, wenn dies in der betreffenden Gegend üblich
ist, bis auf 2.10 m gehen darf. In den meisten Bau-
reglementen ist die Grundfläche eines Zimmers im Mini-
mum auf 8 festgelegt, bei abgeschrägten Dachzimmern
darf nur eine bestimmte Fläche in Berechnung gezogen
werden, z. B. derjenige Teil, welcher noch eine Höhe
von 1,20 in ausweisen kann. Für Wirtschaften ist das
Höhenminimum entsprechend höher anzusetzen, dasselbe
hängt zudem mit der Fläche selbst zusammen, für je 5
oder 10 m 2 Bodenfläche sind zirka 10 ein mehr Höhe
zu fordern. In diesen Lokalen sind zudem noch Ventila-
tionsvorrichtungen zu verlangen. Für Fabrikräume sind
besondere Vorschriften nicht notwendig, da die Fabrik-
kommisston das Baugesuch selbst zu prüfen hat. Auch
die Kellerräume sind nicht reglementarisch zu dimensio-
nieren.

Wohngebäude sollen nicht vor Ablauf von 2 ^2
Monaten nach Fertigstellung des Rohbaues bezogen
werden dürfen, wobei dann genau festgesetzt werden
muß, was unter „Rohbau" zu verstehen ist.

Zuletzt sind noch einige Vorschriften über die Unfall-
Verhütung während der Errichtung der Bauten in das
Reglement aufzunehmen. So müssen die Baustellen ge-
nügend abgeschlossen und nachts ebenso beleuchtet werden.
Die Gerüste sind solid und kunstgerecht aufzustellen und
der Unternehmer für Unfälle selbst verantwortlich zu
machen. In allen Etagen sind Geländer, sowie Fuß-
breiter anzubringen, jedoch nicht bei Malergerüsten, da
diese nur hinderlich sind und dem Arbeiter das Gefühl
der Sicherheit nehmen. Bei jedem Neubau hat für die
erste Behandlung von Unfällen das nötige Verband- und
Sanitätsmaterial vorhanden zu sein.

Schlußbestimmungen: In jedem Gesetz dieser Art
ist der Bauende über den Weg des Beschwerveverfahrens
aufzuklären: wo eine besondere Subkommission (Bau-
kommisston) besteht, ist die nächste Instanz der Gemeinde-
rat und die letzte die Regierung. Auch ist die Beschwerde-
zeit zu befristen, meistens auf 10—14 Tage.

Die Baukontrolle durch die Behörden befreit die
Unternehmer und den Bauherrn nicht von der Verant-
wortlichkeit, ebensowenig die Ausrede der Unkenntnis der
Gesetze. Die Behörde soll zu dem Verlangen berechtigt
sein, nicht nach Vorschrift erstellte Bauteile eventuell
selbst unter Kostenfolge abändern zu lassen. Ueber die

Strafbestimmungen, die einem Reglement erst einen be-

stimmten Wert geben, habe ich mich bereits ausgelassen,
in vielen Fällen kann das betreffende kantonale Straf-
gesetz in Anwendung gebracht werden.

Ein neu aufgestelltes Baugesetz findet erst auf Neu-
und größere Umbauten Anwendung, sofern nicht einzelne
Artikel auch für bestehende Einrichtungen, z. B. sanitärer
Art, schon in Kraft gesetzt werden wollen, was besonders
für schlechte Abortverhältnisse praktiziert wird.
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2Ibb. 1. eiettrosguafdjmjug. 2lbb. 2. (Me!tto=3-Iafcf)eii3ug
mit §anbfai)tîx)evt.

3tbb. 3. ©lettre glafdjet^ug uni) ganbaufsug.

SCBte fdjon einmal angeführt, läjft ftch ba§ Saugefeh
nidft oeretnbeittichen, jebe einzelne ©emeinbe ^at iljte
Sefonberhetten, bie im ©tabtbilb jutn 3lu§bru<J gelangen
unb erhalten bleiben foüen. ©te 5lr.ti!el über bie boben»
ftänbige 3lrd)iteftur fotlten eine gauptfadfe bilben unb
mögltd^ft burch SebauungSpläne unterftütjt unb oerootb
fiänbigt werben. Sor allem joli bie ©emeinbebehörbe
felbfi mit einem guten Selfpiel oorangehen unb auch bie

fletnften Sftuhbauten fo erfteUen, baff fie einen ©ehmuet
ber Drtfchaft bilben. ©ie Sehörben fotlen nic^t tsergeffen,
baff für fold^e fragen ber gadfmann biefenige Qnftanj
ift, bie um iftat gefragt werben foil. IRut ju oft wirb
an ganj falber ©teile gefpart unb nicht eingesehen, baff
SebauungSpläne beute ber größten ülotroenbigfett ent=

fpredfen. @S ift febr §u bebauern, baff nidji überaü ju
richtiger geit eingefe^t würbe, aber man ift aud) hier
burdf ©chaben tlug geworben, unb mir bürfen unfern
Sorfahren feine Sorroütfe machen, benn ber Sftenfcf) ift
ein ffkobuft feiner Sethäliniffe.

ber fogenannten ©emag ©leftro glafcherjüge eingehen,
mle folche oon ber ©eutfehen SEafchlnenfabrif 31. ®.,
©uisburg gebaut werben.

Sei ben neuen ©leftro gtafcbenjügen befinbet ftch

owohi ba§ ©etrtebe, rote auch ber SJiotor tn etnem

»öüig wafferbidjten unb ftaubbicbjten ©ebäufe. 3taturgc=
mäff ift bie Sauart be§ lederen fo gehalten, baff bte

allein einer SBariung bebürfenben ©eile, mie KoHeftor
unb Sremfe, bequem jugängllch fmb. ©urd) bie Ser=

toenbung oon fptelfret gefd^ntttenen ©tirnräbern im @e=

triebe ift ein befonberS hohe* SBirfungëgrab fichergeftellt.
Slnfieüe ber bei glafchenjügen fonft üblichen Ketten wirb
ein ©rahifeil oermenbet, bas bte Sorteüe geringerer
Stuänutjung, leichterer SluSroechfelbarfett unb guläffigfett
großer £>ubgefcf)winbigfeU bietet. ©le Saft hängt bei ben
@leftro=§lafdbensügen mittels jroeiroUiger Unterffaf'che an

9Ibb. 4. @iettro=gIafd)en;cug auf bem ißrüfftanb.

©leftvo-fflafcbensüge.
(©tngefanbt.)

3ll§ etn äftittelbing ?tolfcb)en elefttifchen Kranen unb
fpanbftafcbetijügen haben fieb bte neuerbtngë immer mehr
auffommenben ©leftro^lafdbennüge wegen ihrer großen
Sßirtfchaftlichfeit unb SetfiungSfähiafett oolle 3lnerfennung
ju erringen gemufft, ©te otelfeitige Sermenbbarfeit, ganb*
Itdffett unb geringe Sauhöhe ber ©leftro > glafehenjüge
mußten letzteren einen ooüen ©rfolg ftchern unb wollen
wir in Uîathftehenbem auf einige fonftruftioe ©injelhetten

3tbb. 5. Qstettro g-Iafchenjug mit ®ref)tran.

einem oterftrangigen ©eil. ®ie ©nben bes ©eileS werben
In ben entgegengefetU laufenben, fauber etngebrehten IRiüen
ber ©rommel aufgeroicfelt, währenb bie beiben mittleren
Stränge über etne am ©rommelgehäufe befeftigte 3lu§=
gletdhroUe laufen, gterburef) wirb erreicht, baff bie Saft
ohne fettliche SBanberung genau fenfredjt gehoben un*
gefenft wirb; auch roirb hterburch jebe ©dfrägfietlung
be§ §lafdhenjuge§ oermteben. ©urch biefen Umftanb ift
man in ber Sage, ben glafchenjug mittels fetner Defe
an beliebiger ©teile aufhängen. UebcigenS lägt fich bei.
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Abb. 1. Elektro-Flaschznzvg, Abb. Elektro-Flaschenzng
mit Handfahrwerk.

Abb. 5). Elektro Flaschenzug und Handaufzug.

Wie schon einmal angeführt, läßt sich das Baugesetz
nicht vereinheitlichen, jede einzelne Gemeinde hat ihre
Besonderheiten, die im Stadtbild zum Ausdruck gelangen
und erhalten bleiben sollen. Die Artikel über die boden-
ständige Architektur sollten eine Hauptsache bilden und
möglichst durch Bebauungspläne unterstützt und vervoll-
ständigt werden. Vor allem soll die Gemeindebehörde
selbst mit einem guten Beispiel vorangehen und auch die
kleinsten Nutzbauten so erstellen, daß sie einen Schmuck
der Ortschaft bilden. Die Behörden sollen nicht vergessen,
daß für solche Fragen der Fachmann diejenige Instanz
ist, die um Rat gefragt werden soll. Nur zu oft wird
an ganz falscher Stelle gespart und nicht eingesehen, daß
Bebauungspläne heute der größten Notwendigkeit ent-
sprechen. Es ist sehr zu bedauern, daß nicht überall zu
richtiger Zeit eingesetzt wurde, aber man ist auch hier
durch Schaden klug geworden, und wir dürfen unsern

Vorfahren keine Vorwürfe machen, denn der Mensch ist
ein Produkt seiner Verhältnisse.

der sogenannten Demag-EIektro-Flaschenzüge eingehen,
wie solche von der Deutschen Maschinenfabrik A.-G.,
Duisburg gebaut werden.

Bei den neuen Elektro - Flaschenzügen befindet sich

owohl das Getriebe, wie auch der Motor in einem

völlig wasserdichten und staubdichten Gehäuse. Naturge-
mäß ist die Bauart des letzteren so gehalten, daß die

allein einer Wartung bedürfenden Teile, wie Kollektor
und Bremse, bequem zugänglich sind. Durch die Ver-
Wendung von spielfrei geschnittenen Stirnrädern im Ge-
triebe ist ein besonders hoher Wirkungsgrad sichergestellt.

Anstelle der bei Flaschenzügen sonst üblichen Ketten wird
ein Drahtseil verwendet, das die Vorteile geringerer
Ausnutzung, leichterer Auswechselbarkett und Zuläßigkett
großer Hubgeschwindigkeit bietet. Die Last hängt bei den
Elekiro-Flaschenzügen mittels zweirolliger Unterflasche an

Abb. 4. Eleklro-Flafchenzug auf dem Prüfstand.

Elektro-Flaschenzüge.
(Eingesandt.)

Als ein Mittelding zwischen elektrischen Kränen und
Handflaschenzügen haben sich die neuerdings immer mehr
aufkommenden Elektro Flaschenzüge wegen ihrer großen
Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit volle Anerkennung
zu erringen gewußt. Die vielfeitige Verwendbarkeit. Hand-
lichkeit und geringe Bauhöhe der Elektro-Flaschenzüge
mußten letzteren einen vollen Erfolg sichern und wollen
wir in Nachstehendem auf einige konstruktive Einzelheiten

Abb. S. Elektro Flaschenzug mit Drehkran.

einem viersträngigen Seil. Die Enden des Seiles werden
in den entgegengesetzt laufenden, sauber eingedrehten Rillen
der Trommel aufgewickelt, während die beiden mittleren
Stränge über eine am Trommelgehäuse befestigte Aus-
gleichrolle laufen. Hierdurch wird erreicht, daß die Last
ohne seitliche Wanderung genau senkrecht gehoben un^
gesenkt wird; auch wird hierdurch jede Schrägstellung
des Flaschenzuges vermieden. Durch diesen Umstand ist
man in der Lage, den Flaschenzug mittels seiner Oese
an beliebiger Stelle aufzuhängen. Uebrigens läßt sich bei
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